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Anfrage von Stadtratsmitgliedern RA-391/2014 
Kurzbezeichnung: Fahrgastzahlen von Taxiunternehmen  
 
 
Sehr geehrter Herr Lehmann, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich im Auftrag der Oberbürgermeisterin gern wie folgt beantwor-
ten möchte: 
 
Ihre Fragen: 
 

1. Wieviel Fahrten werden innerhalb eines Jahres pr o Einwohner in Chemnitz durchge-
führt? 

2. Wieviel Fahrten wurden insgesamt durchgeführt? 
3. Wieviel Fahrten werden innerhalb eines Jahres pr o Einwohner beispielsweise in 

Städten wie Leipzig, Dresden, Erfurt oder Halle dur chgeführt? 
 
Eine Aussage über die genaue Anzahl der in der Stadt Chemnitz durchgeführten Fahrten pro Jahr 
kann leider nicht erfolgen. 
Hintergrund hierzu ist, dass die Stadt Chemnitz als Genehmigungsbehörde für den Gelegenheits-
verkehr zwar für die Erteilung der jeweiligen Konzessionen für Unternehmen im Stadtgebiet 
Chemnitz und damit verbunden für die Aufsicht und Kontrolle der Einhaltung des Personenbeför-
derungsgesetzes (PBefG) und der hierzu erlassenen Rechtsvorschriften verantwortlich ist. Dies 
beinhaltet jedoch nicht die Aufsicht bzw. Kontrolle zur Einhaltung steuerrechtlicher oder sozial-
rechtlicher Vorschriften, wofür u. a. der Umsatz und die Zeitstunden von einem Fahrzeug berück-
sichtigt werden können. Zuständige Behörde für steuerrechtliche Verpflichtungen ist dabei das 
Finanzamt und für die Einhaltung sozialrechtlicher Vorschriften die Landesdirektion Sachsen. 
 
Außerdem können die Fahraufträge in verschiedene Kategorien unterteilt werden, wie z. B. Funk-
fahrten, Anruflinientaxi, Krankenfahrten, Schülerfahrten, Kurierfahrten oder Aufträge von der Lauf-
kundschaft an Taxiständen.  
 
             … 
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Von der Taxigenossenschaft Chemnitz eG wurde mitgeteilt, dass pro Jahr ca. 330.000 Funkauf-
träge an Taxen vermittelt werden. Hinzu kommen noch o. g. anderweitige Beförderungsaufträge. 
Laut aktuellen Hochrechnungen würden die Beförderungszahlen für Chemnitz somit zwischen 
400.000 und 450.000 Beförderungen pro Jahr liegen. Von diesen Zahlen nicht inbegriffen sind 
jedoch die 11 privaten Unternehmen, welche nicht der Taxigenossenschaft Chemnitz eG angehö-
ren. 
 
Auch besteht für Unternehmen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen keine Aufzeichnungspflicht der 
durchgeführten Beförderungen, wie etwa bei Mietwagenunternehmen. Eine derzeitige Abfrage an 
alle 85 Taxiunternehmen würde somit ebenfalls keine genaue Zahl der Beförderungsaufträge lie-
fern.  
 
Aus den o. g. Gründen war es ebenso nicht möglich, konkrete Zahlen der durchgeführten Beförde-
rungsaufträge aus anderen vergleichbaren Städten zu erhalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Petra Wesseler 
Bürgermeisterin 
 
 


